
Entlöhnung Betreuungsperson

Gültig ab 01.09.2023

1. Stundenlohn

 Babys bis 18 Monate (pro Stunde exkl. Essensspesen pro Kind) Fr. 8.50 

 Babys ab 19 Monaten (pro Stunde exkl. Essensspesen pro Kind) Fr. 7.00 

 Wartestunden (pro Stunde exkl. Essensspesen pro Kind) Fr. 2.00

2. Essensspesen

 Frühstück Fr. 4.00

 Znüni, Zvieri Fr. 3.00

 Mittagessen bis 18 Monate, wenn das Kind am Tisch isst Fr. 3.00

 Mittagessen ab 19 Monaten Fr. 5.00

 Mittagessen ab 6 Jahren Fr. 7.00

 Mittagessen ab 9 Jahren Fr. 9.00

 Nachtessen Fr. 4.00

3. Zusätzliche Erstattungen

  Du kannst vertraglich festhalten lassen, dass dir auch andere Spesen, wie zum Beispiel Windeln  
oder Bastelmaterial, erstattet werden.

4. Übernachtungszuschlag

 Gelegentliches Übernachten (20.00–07.00 Uhr) Fr. 20.00

5. Sonderzuschläge

  Sonntagszuschlag 30 %

  Erhöhter Betreuungsbedarf (bei Sprachförderung, Beeinträchtigung des Kindes usw.  
muss durch eine Fachstelle nachgewiesen sein)

20–50 %

Kinderbetreuung in 
über 140 Gemeinden 
im Kanton Aargau.



Gültig ab 01.05.2016

Entlöhnung Nanny

1. Lohn

 Bruttolohn* für 1 Kind Fr.  27.10

 Bruttolohn* für 2 Kinder Fr. 29.25

 Bruttolohn* für 3 Kinder Fr. 31.40

 Bruttolohn* für 4–5 Kinder Fr. 33.60

  *inkl. Anteil 13. Monatslohn und Ferienentschädigung (5 Wochen Ferien). Die Sozialversicherungsbeiträge  
werden noch abgezogen. Die Mindestbetreuung beträgt 5 Stunden pro Woche.

2. Zuschläge pro Stunde

 Für Babys bis 18 Monate Fr. 1.80

 Betreuung am Wochenende oder an Feiertagen 30 %

 Nachtzuschlag (20.00–07.00 Uhr) 30 %

  Erhöhter Betreuungsbedarf (bei Sprachförderung, Beeinträchtigung des Kindes usw.  
muss durch eine Fachstelle nachgewiesen sein)

20–50 %

3. Mahlzeiten

  Die Verpflegung für die Nanny wird von den Eltern unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Kinderbetreuung in 
über 140 Gemeinden 
im Kanton Aargau.


